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Köln, den 04.01.2023

In dem Verfahren:  7 K 2169/21

teilen wir  auf  Nachfrage des Gerichts  mit,  dass  auf gar  keinen Fall  ohne eine

mündliche Verhandlung entschieden werden kann. Für eine Entscheidung in der

Sache fehlt zudem jedwede Überprüfung der tatsächlichen Situation - ex ante - für

die rechtswidrigen Maßnahmen der Beklagten.

Die Klägerin hat zahlreiche Beweisanträge gestellt, die offensichtlich nicht bearbeitet

werden sollen. Mit anderen Worten ist es so, dass der vorsitzende Richter keinerlei

Interesse an einer wirklichen Aufklärung des Sachverhalts besitzt, im Gegenteil sich

die  falsche  Argumentation  der  Gegenseite  ohne  jegliche  Überprüfung  zu  eigen

macht. 

Die Argumentation zur Verhältnismäßigkeit ist aberwitzig, wenn die Ausgangssperre

erst als ein „ultima ratio“ bewertet wurde, dies aber nun nicht mehr so gesehen wird

und die  schon irrsinnige Behauptung aufgestellt  wird,  dass durch eine 10% zige

Kontaktreduzierung  am Abend  das  Gesundheitssystem vor  dem Kollaps  gerettet

werden  sollte,  ohne  in  einem  Wort  darauf  einzugehen,  wie  die  entsprechenden

Inzidenzwerte überhaupt zustande gekommen sind, vgl. Beweisanträge. 
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Es klingt wie Ironie, wenn man also behaupten möchte, dass die 90% der Kontakte

am Tag nicht zu einer Überlastung der Krankenhäuser geführt hat, aber die 10% am

Abend dann die Rettung des Gesundheitssystems gewesen sein sollen. 

Da kann man sich als  Kläger  vor  einem deutschen Verwaltungsgericht  nur  noch

verschaukelt  vorkommen.  Als  wäre  der  Corona-Virus  in  den Abendstunden dann

besonders gefährlich und angriffsbereit,  während er am Tag bei 90% der Kontakt

eine  buchstäblich  Milde  an  den  Tag  legt.  Auf  solche  Ideen  muss  man erst  mal

kommen, mit einer gewissen Logik unter Jurist hat dies aber sicherlich nichts mehr

zu tun.

Aus heutiger Sicht wird man zugestehen müssen, dass dies bei einem Inzidenz-Wert

von 100 allenfalls noch lächerlich erscheinen kann. Eine andere Bewertung ergibt

sich  auch nicht  aus der  damaligen ex-ante  Sichtweise,  da  eine  Überlastung der

Kliniken  in  jedem  Jahr  von  und  nach  Corona  besteht,  die  in  das  Verfahren

eingebrachten  Statistiken  aber  keinerlei  Beachtung  zugemessen  wurden.  Ein

Gericht,  welches  sich  ausschließlich  auf  die  Aussagen  einer  Beklagten  verlässt,

kann wohl kaum als neutral angesehen werden. 

Beweisanträge der Klägerin wurden schlicht nicht bearbeitet, die wahre Situation in

den Krankenhäuser aufzudecken, ist von Seiten dieses Gerichts offensichtlich nicht

angedacht.  Das  einzige  Ziel  scheint  es  zu  sein,  eine  Verordnung  unbedingt

bestätigen zu wollen, wobei der WDR bereits davon berichtet hat, dass die Kölner

Ausgangsbeschränkungen rechtmäßig waren, ohne klarzustellen, dass noch weitere

Klagen wie diese Klage anhängig sind, bei denen man sich standhaft weigert  die

erforderlichen Beweise zu erheben, um überhaupt die tatsächliche Lage zum

Zeitpunkt der Verfügung feststellen zu können. 

Dem Unterzeichner bleibt als Organ der Rechtspflege nichts anderes übrig, als dies

in aller Klarheit  auszudrücken Die Klägerin steht daher einem Verwaltungsgericht

gegenüber,  welches  absurde  Verhältnismäßigkeitsprüfungen  an  den  Tag  legt,

niemals  eine  angebliche  pandemische  Lage  überprüft  hat, wobei  längst

festgestellt  wurde,  dass  es  zu  keinem  Zeitpunkt  eine  Überlastung  des

Gesundheitssystems gegeben hat – dies wird schlicht ignoriert.
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Eine solche „pandemische Lage“ wird dann „prüfungsfrei“ als Rechtsgrundlage für

Stadtverordnungen ansehen und entgegen der Pflicht  zur  Sachverhaltsaufklärung

von Amts wegen, wird sich schlicht einer nur behaupten Sach- und Gefahrenlage der

Verwaltung und Politik anschlossen. 

Dem Unterzeichner fehlt für ein solches Vorgehen jedes Verständnis. Wenn dies die

Vorgehensweise deutscher Verwaltungsgerichte ist, dann stelle ich die Objektivität

und Neutralität dieses Gerichts aus den oben genannten Gründen in Zweifel. 

Mit freundlichen Grüßen

Gordon Pankalla
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